
Anlage 1 

 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Münster 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW.2022 Nr. 21 S. 490ff), hat 
der Rat der Stadt Münster am ______ folgende Satzung zur Änderung der Hauptsat-
zung der Stadt Münster beschlossen: 

 

Artikel I  

Nach § 6 „Anregungen und Beschwerden“ wird ein neuer § 6a „Anregungen der 
Kommunalen Seniorenvertretung, des Jugendrats und der Kommission zur Förde-
rung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen“ eingefügt: 

Die Kommunale Seniorenvertretung Münster, der Jugendrat und die Kommission 
zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen können sich mit 
Anregungen an den Rat und die Bezirksvertretungen wenden. 

Artikel II 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  


